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Regeste

Regeste Wirtschaftsgewerbe. Eigentumsgarantie. Handels- und Gewerbefreiheit. Willkür.
Bestimmung des kantonalen Wirtschaftsgesetzes, wonach die Vergrösserung eines der
Bedürfnisklausel unterstellten Wirtschaftsbetriebes einer behördlichen Bewilligung bedarf,
welche nur erteilt wird, wenn die Vergrösserung einem Bedürfnis entspricht und dem
öffentlichen Wohl nicht zuwiderläuft. - Die Anwendung der Bestimmung auf Betriebe mit
"ehehaften Tavernenrechten" im Kanton Zürich verstösst weder gegen die
Eigentumsgarantie (Erw. 3, 4) noch gegen die Handels- und Gewerbefreiheit (Erw. 6). - Als
Vergrösserung des Betriebs gilt, wie ohne Willkür angenommen werden kann, nicht nur die
Erweiterung der Bodenfläche der Wirtschaftsräume, sondern auch ein Umbau, der zu einem
vermehrten Alkoholausschank führt, wie z.B. die Einrichtung einer ständig geöffneten Bar
in einem bisher nur gelegentlich zum Wirten benutzten Raum (Erw. 5).

Regeste Exercice de la profession d'aubergiste. Garantie de la propriété. Liberté du
commerce et de l'industrie. Arbitraire. Loi cantonale sur les auberges disposant que
l'agrandissement d'une auberge soumise à la clause de besoin est subordonné à une
autorisation officielle, laquelle n'est accordée que si l'agrandissement correspond à un
besoin et n'est pas contraire au bien public. - L'application de la disposition légale en
question aux auberges exploitées dans le canton de Zurich en vertu de "droits detaverne"
n'est pas contraire à la garantie de la propriété (consid. 3, 4), ni à la liberté du commerce et
de l'industrie (consid. 6). - On peut admettre sans arbitraire que l'agrandissement de
l'exploitation comprend non seulement l'augmentation de la surface du sol des locaux de
l'auberge, mais aussi une transformation qui a pour effet d'accroître le débit d'alcool, par
exemple l'installation d'un bar ouvert de façon permanente dans un local où les
consommateurs n'étaient servis jusque-là qu'occasionnellement (consid. 5).

Regesto Esercizio della professione di albergatore. Garanzia della proprietà. Libertà del
commercio e dell'industria. Arbitrio. Disposizione della legge cantonale sugli esercizi
pubblici subordinante l'ampliamento di un albergo sottoposto alla clausola del bisogno ad
un permesso ufficiale, da rilasciarsi solo se l'ampliamento corrisponde a un bisogno e non è
contrario al benessere pubblico. - L'applicazione di detto disposto legale agli esercizi che
godono dei cosiddetti "diritti di taverna". ancora vigenti nel Cantone di Zurigo, non è
contraria nè alla garanzia della proprietà (consid. 3, 4), nè alla libertà del commercio e
dell'industria (consid. 6). - Si può ammettere senza arbitrio che per ampliamento
dell'esercizio s'intende non solo l'aumento della superficie dei locali dell'albergo, ma anche
una trasformazione destinata ad accrescere lo spaccio di bevande alcooliche, come
l'istallazione di un bar, aperto in permanenza, in un locale in cui i clienti erano prima serviti
solo occasionalmente (consid. 5).

Erwägungen



E. 3
Das Bundesgericht hat im Urteil vom 29. September 1939 i.S. Genossenschaft Bellevue,
Erw. 4 (auszugsweise wiedergegeben in ZBl 40, 559/60) mit eingehender Begründung
entschieden, dass § 113 Abs. 2 WG , wonach Tavernenrechte, die während der Dauer von
zehn Jahren nicht mehr ausgeübt werden, ohne Entschädigung dahinfallen, nicht gegen die
in Art. 4 KV gewährleistete Eigentumsgarantie verstösst. Diese Rechtsprechung, auf die
sich das Verwaltungsgericht im angefochtenen Entscheid stützt, wird vom
Beschwerdeführer nicht angefochten. Dann kann es aber um so weniger gegen die
Eigentumsgarantie verstossen, wenn einem Tavernenberechtigten nicht erlaubt wird, den
bisher tatsächlich ausgeübten Umfang seines Rechtes zu erweitern. In § § 112 und 113 WG
kommt die Tendenz des Gesetzes zum Ausdruck, die Tavernenrechte möglichst zu
beseitigen, da dies im Interesse einer rationellen Ordnung des Wirtschaftswesens,
insbesondere einer gleichmässigen Anwendung der modernen Wirtschaftsgesetzgebung und
damit der Allgemeinheit liegt (Urteil i.S. Genossenschaft Bellevue Erw. 2 S. 8). Wenn der
entschädigungslose Untergang eines Tavernenrechts, das seit zehn Jahren nicht mehr
ausgeübt wurde, vor der Eigentumsgarantie standhält, so kann der Inhaber eines
Tavernenrechts auch nicht unter Berufung auf dieses verfassungsmässige Individualrecht
beanspruchen, dass er das Tavernenrecht künftig in einem weiteren Umfang ausüben dürfe,
als es bisher tatsächlich der Fall war. Ob eine Verletzung der Eigentumsgarantie vorliege,
hängt daher von der Frage ab, ob der streitige Barbetrieb BGE 90 I 177 S. 181 über die
bisherige Ausübung des Tavernenrechts hinausgehe und eine Vergrösserung der
Wirtschaftslokalitäten im Sinne von § 44 WG bedeute, die nur mit Zustimmung der
Finanzdirektion zulässig ist. Da es sich hiebei um die Würdigung tatsächlicher Verhältnisse
und die Auslegung und Anwendung von einfachem kantonalem Gesetzesrecht handelt,
kann das Bundesgericht die Frage nur unter dem beschränkten Gesichtswinkel des Art. 4
BV prüfen ( BGE 89 I 467 Erw. 2 mit Verweisungen), so dass insoweit die Rüge der
Verletzung der Eigentumsgarantie mit derjenigen des Verstosses gegen Art. 4 BV
zusammenfällt.

E. 4
Nach dem vom Beschwerdeführer als Aktuarstellvertreter selber verfassten und
unterzeichneten Bericht der Gesundheitsbehörde vom 31. August 1939 wurde damals in
dem Raum, in dem nun die Bar eingerichtet ist, nicht ständig, sondern nur "zeitweilig"
gewirtet. Der Beschwerdeführer hat sodann in seinem Gesuch an die Finanzdirektion vom
27. Juni 1962 ausgeführt, das in eine Bar umgewandelte Lokal sei früher "nur gelegentlich"
als Wirtschaftsraum benutzt worden, während dies jetzt nach dem Umbau der Bar täglich
der Fall sei und insofern eine "Intensivierung" des Wirtschaftsbetriebes vorliege. Ferner hat
er anlässlich der Besichtigung vom 14. Februar 1963 erklärt, die Bar sei eingerichtet
worden, "um den Raum besser auszunützen". Daraus hat das Verwaltungsgericht zutreffend
den Schluss gezogen, dass der betreffende Raum infolge seiner Umwandlung in eine Bar
nicht mehr wie bishernurgelegentlich, sondern nunmehr ständig zum Wirten benützt werde
und diese Intensivierung des Wirtschaftsbetriebes zu einer Vermehrung des
Alkoholausschankes führe. Der Beschwerdeführer macht demgegenüber geltend,
entscheidend sei nicht, dass der betreffende Raum nur gelegentlich zum Wirten benutzt
worden sei, sondern dass er ständig für die Bewirtung von Gästen eingerichtet war und zur
Verfügung stand. Eine Erweiterung der Ausübung des ehehaften Tavernenrechts lässt sich
indes nicht nur in einer Vergrösserung der für den Wirtschaftsbetrieb bereit stehenden



Räume erblicken, sondern ohne jede Willkür auch darin, BGE 90 I 177 S. 182 dass ein an
sich zum Wirten eingerichteter Raum, der bisher nur "zeitweilig" bzw. "gelegentlich" zu
diesem Zwecke benutzt worden ist, so umgestaltet wird, dass er nunmehr täglich der
Bewirtung von Gästen dient und so einen gegenüber früher bedeutend intensiveren
Wirtschaftsbetrieb erlaubt. Da diese Erweiterung des Wirtschaftsbetriebes im fraglichen
Raum die bisherige Ausübung des ehehaften Tavernenrechts überschreitet und die Befugnis
zu dieser Betriebserweiterung sich nicht auf das Tavernenrecht stützen lässt (oben Erw. 3),
ist sie den gleichen Einschränkungen unterworfen wie die Vergrösserung einer der
Bedürfnisklausel unterstehenden Patentwirtschaft.

E. 5
Nach § 44 WG bedarf die Vergrösserung der Lokalitäten eines der Bedürfnisklausel
unterstellten Wirtschaftsbetriebes der Zustimmung der Finanzdirektion. Legt man diese
Bestimmung nur nach ihrem Wortlaut aus, so wäre die Bewilligung nur erforderlich für den
Fall der flächenmässigen Vergrösserung der Wirtschaftsräume ("Vergrösserung der
Lokalitäten"). Das Verwaltungsgericht legt indes § 44 WG nach seinem Sinn und Zweck
aus und leitet daraus ab, dass unter der bewilligungspflichtigen "Vergrösserung der
Lokalitäten eines der Bedürfnisklausel unterstellten Wirtschaftsbetriebes" ein Umbau zu
verstehen sei, der zu einem vermehrten Ausschank von Alkohol führt. Dabei sei allerdings
zunächst an eine Erweiterung der Bodenfläche zu denken, die das Platzangebot für die
Gäste erhöht. Der Alkoholausschank könne aber auch dadurch gesteigert werden, dass ohne
Vergrösserung der Bodenfläche besondere Einrichtungen geschaffen werden, welche die
Frequenz des Lokals und den Umsatz von alkoholischen Getränken steigern. Der
Beschwerdeführer rügt diese teleologische Auslegung mit Recht nicht als willkürlich. Dann
hält es aber vor Art. 4 BV stand, in der Umwandlung eines nur gelegentlich zum Wirten
benutzten, wenn auch dafür eingerichteten Raumes in eine ständig benutzte moderne Bar
mit damit verbundener Steigerung des Alkoholausschankes eine bewilligungspflichtige
Vergrösserung des Wirtschaftsbetriebes im Sinne von Art. 44 WG zu erblicken. BGE 90 I
177 S. 183 Das Bundesgericht hat denn auch bereits in BGE 82 I 73 Erw. 2 entschieden,
dass es dem Sinn und Zweck der Bewilligungspflicht entspreche, eine
bewilligungspflichtige Erweiterung des Wirtschaftsbetriebes nicht nur dann als gegeben zu
erachten, wenn die Räumlichkeiten erweitert werden, sondern auch dann, wenn infolge
einer Änderung der bisherigen Zweckbestimmung eines Konsumationsraumes die
Betriebsintensivität und damit der Alkoholkonsum gesteigert wird. Der Beschwerdeführer
bestreitet nicht, dass auf Grund der in § 37 WG genannten Verhältniszahlen Nürensdorf
bereits eine Alkoholwirtschaft zuviel aufweist (5 statt 4). Er tut auch nicht dar, inwiefern
eine der Voraussetzungen von § 38 WG für eine Ausnahmebewilligung vorliege und eine
solche willkürlich verweigert worden sei. Dazu reicht die Behauptung, der
Beschwerdeführer beherberge während der Reisesaison zahlreiche ausländische Gäste, die
in den Hotels der Stadt Zürich keine Unterkunft finden und die sich in einem Raum
aufzuhalten wünschen, wie sie ihn gewohnt sind, um so weniger aus, als in der Beschwerde
nicht bestritten wird, dass der Gasthof "Bären" nur über 5 Fremdenzimmer verfügt. Damit
erweist sich die Rüge der Verletzung der Eigentumsgarantie bzw. des Art. 4 BV als
unbegründet.

E. 6
Der Beschwerdeführer erblickt in der Verweigerung der Bewilligung der Bar ausserdem
eine Verletzung der in Art. 31 BV garantierten Handels- und Gewerbefreiheit. Abs. 2 dieser



Verfassungsbestimmung behält indes kantonale Bestimmungen gewerbepolizeilicher Art
vor und nach Art. 32 quater BV können die Kantone auf dem Wege der Gesetzgebung die
Ausübung des Wirtschaftsgewerbes den durch das öffentliche Wohl geforderten
Beschränkungen unterwerfen. Damit wird ihnen zwecks Bekämpfung des Alkoholismus die
Befugnis eingeräumt, für die Alkoholwirtschaften die Bedürfnisklausel einzuführen ( BGE
82 I 73 Erw. 2). Von dieser Befugnis hat der Kanton Zürich Gebrauch gemacht, indem er in
den § § 36 ff. WG die Erteilung eines Wirtschaftspatentes der Bedürfnisklausel unterstellt
BGE 90 I 177 S. 184 und nach § 44 WG auch die Vergrösserung eines bestehenden
Wirtschaftsbetriebes von einer Bewilligung abhängig macht. Mit Recht beanstandet der
Beschwerdeführer die Verfassungsmässigkeit dieser Einschränkung des
Gastwirtschaftsgewerbes nicht. Die Rüge der Verletzung der Handels- und Gewerbefreiheit
fällt daher im vorliegenden Fall mit derjenigen der unrichtigen Anwendung und Auslegung
von § 44 WG zusammen. Es wurde aber bereits dargelegt, dass diese Gesetzesbestimmung
auch auf die Erweiterung der bisherigen Ausübung von ehehaften Tavernenrechten
angewendet werden darf und dass gestützt darauf dem Beschwerdeführer die Bewilligung
zum Betrieb der neu eingerichteten Bar ohne jede Willkür verweigert werden durfte. Der
angefochtene Entscheid hält daher auch vor der Handels- und Gewerbefreiheit stand.
Dispositiv
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